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115. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Gemeindebeamtengesetz 1970 geändert wird
116. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Gemeindebeamten-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz

1998 geändert wird
117. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz 1970 geändert wird
118. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz geändert wird

(11. I-VBG-Novelle)

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Gemeindebeamtengesetz 1970, LGBl. Nr. 9, zu-
letzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 30/2011, wird
wie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des § 3 hat die Z. 1 zu lauten:
„1. bei Verwendungen nach § 4 die österreichische

Staatsbürgerschaft oder bei sonstigen Verwendungen
die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staats-
angehörigkeit eines Landes, dessen Angehörigen Öster-
reich aufgrund eines Rechtsaktes oder Staatsvertrages
im Rahmen der europäischen Integration dieselben
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie öster-
reichischen Staatsbürgern;“

2. Der Abs. 1a des § 3a hat zu lauten: 
„(1a) Abs. 1 gilt auch für:
a) Staatsangehörige anderer Staaten, soweit sie auf-

grund von Rechtsakten oder Verträgen im Rahmen der
europäischen Integration Unionsbürgern hinsichtlich
der Arbeitsbedingungen gleichgestellt sind, 

b) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Blaue
Karte EU“ nach § 42 NAG, „Daueraufenthalt – EG“
nach § 45 NAG oder „Daueraufenthalt – Familienange-
höriger“ nach § 48 NAG verfügen,

c) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Blaue
Karte EU“ nach § 50a Abs. 1 NAG oder über einen Auf-
enthaltstitel „Daueraufenthalt – EG“ eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union und zusätzlich
über eine „Niederlassungsbewilligung“ nach § 49 Abs. 2
NAG oder eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 49
Abs. 3 NAG verfügen,

d) Personen, die als Familienangehörige von Perso-
nen mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ über

eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 46 Abs. 3 NAG
verfügen, oder Personen, die als Familienangehörige von
Personen mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt
– EG“ über eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 46
Abs. 1 Z. 2 lit. a NAG verfügen, 

e) Personen, die als Familienangehörige von Perso-
nen mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über
einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“
nach § 50a Abs. 2 NAG verfügen, oder Personen, die als
Familienangehörige von Personen mit einem Aufent-
haltstitel „Daueraufenthalt – EG“ eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union über eine „Nieder-
lassungsbewilligung“ nach § 50 Abs. 1 NAG in Verbin-
dung mit § 49 Abs. 2 NAG verfügen.“

3. Im Abs. 3 des § 16 wird im zweiten Satz die Wort-
folge „mit mindestens 10jähriger Dienstzeit“ aufgehoben.

4. Im § 16 werden folgende Bestimmungen als Abs. 5
und 6 eingefügt:

„(5) Die Landesregierung hat ein Mitglied der Dienst-
beurteilungskommission abzuberufen, wenn es

a) aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die
mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben dauernd
nicht mehr erfüllen kann oder

b) die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten
grob verletzt oder dauernd vernachlässigt hat.

(6) Die Landesregierung ist berechtigt, sich über alle
Angelegenheiten des Aufgabenbereiches der Dienst-
beurteilungskommission zu unterrichten.“

5. Der bisherige Abs. 5 des § 16 erhält die Absatz-
bezeichnung „(7)“.

6. Im Abs. 4 des § 23 wird in der lit. c nach der Wort-
folge „eines behinderten Kindes“ die Wortfolge „oder
eines pflegebedürftigen Angehörigen“ eingefügt.

115. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Gemeindebeamtengesetz 1970 geändert
wird
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7. Im Abs. 3 des § 24j wird im dritten Satz vor dem
Wort „Gemeinde“ und vor dem Wort „Gemeindever-
band“ jeweils das Wort „selben“ eingefügt.

8. Im Abs. 2 des § 25a wird der dritte Satz aufgeho-
ben. 

9. Die Überschrift des § 27 hat zu lauten:
„Dienstweg“

10. Im Abs. 1 des § 30 wird das Zitat „§ 16 des Ge-
meinde-Vertragsbedienstetengesetzes“ durch das Zitat
„§ 64 des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012“
ersetzt.

11. Im Abs. 2 des § 30 wird die Wortfolge „der Reise-
gebühren und“ aufgehoben. 

12. Im Abs. 1 des § 34a und im § 115 wird die Wort-
folge „45. Lebensjahr“ in der jeweiligen grammatikali-
schen Form durch die Wortfolge „43. Lebensjahr“ in der
jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt. 

13. Der Abs. 2 des § 34b hat zu lauten:
„(2) Anlässlich jeder Verfügung einer Änderung des

Beschäftigungsausmaßes ist das im Sinn des Abs. 1 aus-
gedrückte Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalender-
jahr entsprechend dem über das gesamte Kalenderjahr
gemessenen durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß
neu zu berechnen. Nicht verfallene Ansprüche auf Er-
holungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren
bleiben davon unberührt.“

14. Im § 34e haben der zweite und dritte Satz zu lau-
ten:

„Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus
dienstlichen Gründen, aufgrund einer Dienstverhinde-
rung durch Krankheit oder Unfall oder aufgrund eines
Beschäftigungsverbotes nach dem Tiroler Mutter-
schutzgesetz 2005 bzw. dem Mutterschutzgesetz 1979
nicht möglich, so verfällt der Anspruch auf Erholungs-
urlaub erst mit dem Ablauf des diesem Zeitpunkt fol-
genden Kalenderjahres. Hat der Beamte einen Karenz-
urlaub nach dem Tiroler Mutterschutzgesetz 2005 bzw.
dem Mutterschutzgesetz 1979 oder dem Tiroler Eltern-
Karenzurlaubsgesetz 2005 in Anspruch genommen, so
wird der Verfallstermin um den gesamten Zeitraum die-
ses Karenzurlaubes hinausgeschoben.“

15. Der Abs. 3 des § 34i hat zu lauten:
„(3) Die Pflegefreistellung nach Abs. 1 darf im Ka-

lenderjahr das Ausmaß der auf eine Woche entfallenden
dienstplanmäßigen Dienstzeit des Beamten nach § 24a
Abs. 2 oder den §§ 24j bis 24l nicht übersteigen.“

16. Im § 34j wird die Wortfolge „nach § 13 der Reise-
gebührenvorschrift 1971 für Gemeindebeamte, LGBl.
Nr. 47, in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wort-
folge „nach den für Gemeindebeamte geltenden reise-
gebührenrechtlichen Vorschriften“ ersetzt.

17. § 35 hat zu lauten:

„§ 35
Sonderurlaub

(1) Dem Beamten kann auf sein Ansuchen aus wich-
tigen persönlichen oder familiären Gründen oder aus
einem sonstigen besonderen Anlass ein Sonderurlaub
gewährt werden.

(2) Ein Sonderurlaub darf nur gewährt werden, wenn
keine zwingenden dienstlichen Erfordernisse entgegen-
stehen. Er darf die dem Anlass angemessene Dauer nicht
übersteigen.

(3) Für die Zeit des Sonderurlaubes behält der Be-
amte Anspruch auf die vollen Bezüge.“

18. Die Überschrift und der Abs. 1 des § 36c haben
zu lauten: 
„Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes

oder eines pflegebedürftigen Angehörigen

(1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen ein Urlaub
unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub),
wenn er sich der Pflege

a) eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behin-
derten Kindes widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe
im Sinn des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichs-
gesetzes 1967 gewährt wird, und seine Arbeitskraft aus
diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2),
längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjah-
res des Kindes, oder

b) eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pfle-
gegeld zumindest der Stufe 3 nach den pflegegeldrecht-
lichen Vorschriften des Bundes unter gänzlicher Bean-
spruchung seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung
widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach lit. a besteht weiter,
wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen
Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält.“

19. Im Abs. 5 des § 36c wird die Wortfolge „des Ka-
renzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kindes“
durch die Wortfolge „eines Karenzurlaubes nach Abs. 1“
ersetzt.

20. Nach § 36c wird folgende Bestimmung als § 36d
eingefügt:

„§ 36d
Frühkarenzurlaub für Väter

(1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen für den Zeit-
raum von der Geburt seines Kindes bis längstens zum
Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter nach § 4
Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutterschutzgesetzes 2005,
gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften oder
gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
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ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) im
Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn er
mit dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haus-
halt lebt und keine wichtigen dienstlichen Interessen
entgegenstehen. Wenn keine der genannten Bestim-
mungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die im
§ 4 Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutterschutzgesetzes 2005
festgelegten Fristen sinngemäß.

(2) Der Beamte hat den Beginn und die Dauer des
Karenzurlaubes spätestens zwei Monate vor dem vo-
raussichtlichen Geburtstermin bekannt zu geben und in
der Folge die anspruchsbegründenden sowie die an-
spruchsbeendenden Umstände darzulegen.

(3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der ge-
meinsame Haushalt mit dem Kind und der Mutter auf-
gehoben wird.

(4) Die Zeit des Karenzurlaubes ist in dienst-, besol-
dungs- und pensionsrechtlicher Hinsicht wie ein Ka-
renzurlaub nach dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsge-
setz 2005 zu behandeln.“

21. Der bisherige § 36d erhält die Paragraphenbe-
zeichnung „36e“.

22. Die Abs. 1 und 2 des § 44 werden durch folgen-
de neue Abs. 1, 2 und 3 ersetzt: 

„(1) Der Beamte ist von Amts wegen oder auf seinen
Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn er

a) dauernd dienstunfähig oder
b) infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens ein

Jahr vom Dienst abwesend gewesen und dienstunfähig
ist. 

(2) Der Beamte ist dienstunfähig, wenn er infolge sei-
ner gesundheitlichen Verfassung seine dienstlichen Auf-
gaben nicht erfüllen und ihm im Wirkungsbereich sei-
ner Dienstbehörde kein mindestens gleichwertiger Ar-
beitsplatz zugewiesen werden kann, dessen Aufgaben er
nach seiner gesundheitlichen Verfassung zu erfüllen im-
stande ist und der ihm mit Rücksicht auf seine persön-
lichen, familiären und sozialen Verhältnisse billigerweise
zugemutet werden kann.

(3) Die einjährige Dauer der Abwesenheit vom
Dienst wird durch einen Urlaub sowie durch eine un-
gerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst nicht unter-
brochen. Eine dazwischenliegende Dienstleistung ist
nur dann als Unterbrechung anzusehen, wenn sie min-
destens die halbe Dauer der unmittelbar vorhergegan-
genen Zeit der Abwesenheit vom Dienst erreicht. In die-
sem Fall ist das Jahr erst vom Ende dieser Dienstleistung
an zu rechnen. Bei einer dazwischenliegenden Dienst-
leistung von kürzerer Dauer sind bei Berechnung der
einjährigen Dauer der Abwesenheit vom Dienst die ein-
zelnen Zeiten der Abwesenheit zusammenzurechnen.“

23. Die bisherigen Abs. 3, 4 und 5 des § 44 erhalten
die Absatzbezeichnungen „(4)“, „(5)“ und „(6)“.

24. Im § 45 wird folgende Bestimmung als Abs. 5 an-
gefügt:

„(5) Für Beamte, die mit einer Leitungsfunktion be-
traut oder die auf einen Dienstposten ernannt sind, der
in der Verwendungsgruppe B eine Beförderung in die
Dienstklasse VII und in der Verwendungsgruppe C eine
Beförderung in die Dienstklasse V ermöglicht, gelten
die Abs. 2 und 4 mit der Maßgabe, dass sich die Frist zur
Abgabe der Erklärung über die Versetzung in den Ruhe-
stand und für den Widerruf der Erklärung auf sechs
Monate erhöht.“

25. Der bisherige Abs. 5 des § 75 wird durch folgende
neue Abs. 5 und 6 ersetzt:

„(5) Die Mitgliedschaft endet mit der Abberufung,
mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit der rechts-
kräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe und mit
dem Ausscheiden aus dem Dienststand.

(6) Die Landesregierung hat ein Mitglied der Diszi-
plinarkommission oder der Disziplinaroberkommission
abzuberufen, wenn es 

a) aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die
mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben dauernd
nicht mehr erfüllen kann oder

b) die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten
grob verletzt oder dauernd vernachlässigt hat.“

26. Die bisherigen Abs. 6, 7 und 8 des § 75 erhalten
die Absatzbezeichnungen „(7)“, „(8)“ und „(9)“.

27. Im § 75 wird folgende Bestimmung als Abs. 10
angefügt:

„(10) Die Landesregierung ist berechtigt, sich über
alle Angelegenheiten des Aufgabenbereiches der Diszi-
plinarkommission und der Disziplinaroberkommission
zu unterrichten.“

28. Im Abs. 2 des § 76 wird das Zitat „§ 75 Abs. 1
dritter Satz, 2 bis 6 und 8“ durch das Zitat „§ 75 Abs. 1
dritter Satz, 2 bis 7, 9 und 10“ ersetzt.

29. § 109 hat zu lauten:

„§ 109
Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Soweit in diesem Gesetz für die Bezeichnung von Per-
sonen die männliche Form verwendet wird, ist für den
Fall, dass es sich um eine Frau handelt, die entsprechende
weibliche Form zu verwenden.“

30. § 111 hat zu lauten: 

„§ 111
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Landesgesetze auf
die jeweils geltende Fassung.
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(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Bundesgesetze auf
die im Folgenden jeweils angeführte Fassung:

1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 52/2011,

2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 –
AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 111/2010,

3. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 683,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 56/2005,

4. Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG, BGBl.
Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 52/2011,

5. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 7/2011,

6. Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 3/2009,

7. Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

8. Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009,

9. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983, in
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 135/2009,

10. EU-Beamten-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. I
Nr. 7/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 118/2006,

11. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 76/2011,

12. Gebührenanspruchsgesetz – GebAG, BGBl. Nr.
136/1975, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 111/2010,

13. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG,
BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 52/2011,

14. Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

15. Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 73/2011,

16. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, BGBl. I Nr.
8/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
93/2010,

17. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

18. Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 58/2010,

19. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG,
BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 38/2011,

20. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

21. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 113/2006,

22. Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010, 

23. Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 67/2011,

24. Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 13/2011 und die
Kundmachung BGBl. I Nr. 45/2011,

25. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG,
BGBl. Nr. 53, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 3/2008.“

31. Im § 116 werden am Ende der Z. 4 der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und folgende Bestimmung als
Z. 5 angefügt:

„5. Richtlinie 2009/50/EG des Rates über die Bedin-
gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Dritt-
staatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizier-
ten Beschäftigung, ABl. 2009 Nr. L 155, S. 17.“

Artikel II

§ 34e dritter Satz des Gemeindebeamtengesetzes
1970 in der Fassung des Art. I Z. 14 ist auch auf Ka-
renzurlaube nach dem Tiroler Mutterschutzgesetz 2005
bzw. dem Mutterschutzgesetz 1979 oder dem Tiroler
Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 anzuwenden, die vor
dem 1. Jänner 2012 angetreten worden sind und frühes-
tens mit dem Ablauf des 1. Jänner 2012 enden. 

Artikel III

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Gemeindebeamten- Kranken- und Unfallfürsor-
gegesetz 1998, LGBl. Nr. 98, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 30/2011, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 2 des § 68 hat der erste Satz zu lauten:
„Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht während

der Dauer eines Urlaubes gegen Einstellung der Bezüge,
sofern dieser länger als zwei Wochen dauert.“

2. Im Abs. 2 des § 68 hat die lit. a zu lauten:
„a) ein solcher Urlaub aufgrund des Tiroler Mutter-

schutzgesetzes 2005, des Mutterschutzgesetzes 1979
oder des Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetzes 2005
gewährt wurde, oder wenn ein Frühkarenzurlaub für
Väter gewährt wurde,“

3. Im Abs. 3 des § 68 hat die lit. a zu lauten:
„a) unter der Annahme, dass das öffentlich-rechtliche

Dienstverhältnis nicht aufgelöst worden wäre,
1. die Voraussetzungen für den Anspruch auf einen

Urlaub gegen Einstellung der Bezüge nach dem Tiroler
Mutterschutzgesetz 2005, dem Mutterschutzgesetz
1979 oder dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005
vorliegen würden, für die Dauer des Anspruches auf
Karenzurlaubsgeld nach dem Tiroler Karenzurlaubs-
geldgesetz 1998 oder auf Kinderbetreuungsgeld nach
dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, längstens jedoch bis
zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, oder

2. die Voraussetzungen für den Anspruch auf einen
Frühkarenzurlaub für Väter vorliegen würden, für die

Dauer des Anspruches, oder“
4. Im Abs. 2 des § 82 wird im zweiten Satz der lit. a

das Zitat „lit. g“ durch das Zitat „lit. h“ ersetzt.
5. Im Abs. 2 des § 82 hat in der lit. d der letzte Halb-

satz zu lauten: „,sofern nicht lit. e oder f Anwendung
finden,“

6. Im Abs. 2 des § 82 wird nach der lit. e folgende
Bestimmung als lit. f eingefügt:

„f) bei Personen, denen ein Frühkarenzurlaub für
Väter gewährt wurde, für die Dauer des Anspruches der
doppelte Betrag der Bemessungsgrundlage nach lit. a
zweiter Teilsatz.“

7. Im Abs. 2 des § 82 erhalten die bisherigen lit. f und g
die Buchstabenbezeichnungen „g“ und „h“.

8. Der Abs. 5 des § 82 hat zu lauten:
„(5) Der Beitrag für die im Abs. 2 lit. c, e, f und h Z. 2

angeführten Anspruchsberechtigten ist zur Gänze vom
Dienstgeber bzw. ehemaligen Dienstgeber zu tragen.
Der Beitrag für die im Abs. 2 lit. h Z. 1 angeführten
Anspruchsberechtigten ist

a) hinsichtlich des Teiles der Bemessungsgrundlage,
der sich bei Anwendung des Abs. 2 lit. a dritter Teilsatz
ergäbe, vom Anspruchsberechtigten und

b) hinsichtlich der Differenz zwischen dem in der
lit. a angeführten Teil der Bemessungsgrundlage und der
vollen Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 lit. h vom
Dienstgeber

zu tragen.“
Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

116. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Gemeindebeamten-Kranken- und
Unfallfürsorgegesetz 1998 geändert wird

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz 1970,
LGBl. Nr. 44, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.
Nr. 30/2011, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des § 4 hat die lit. a zu lauten:
„a) bei Verwendungen nach § 6a die österreichische

Staatsbürgerschaft oder bei sonstigen Verwendungen
die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staats-
angehörigkeit eines Landes, dessen Angehörigen Öster-
reich aufgrund eines Rechtsaktes oder Staatsvertrages
im Rahmen der europäischen Integration dieselben
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie öster-
reichischen Staatsbürgern;“

2. Der Abs. 1a des § 4a hat zu lauten:
„(1a) Abs. 1 gilt auch für:
a) Staatsangehörige anderer Staaten, soweit sie auf-

grund von Rechtsakten oder Verträgen im Rahmen der
europäischen Integration Unionsbürgern hinsichtlich
der Arbeitsbedingungen gleichgestellt sind, 

b) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Blaue
Karte EU“ nach § 42 NAG, „Daueraufenthalt – EG“
nach § 45 NAG oder „Daueraufenthalt – Familienange-
höriger“ nach § 48 NAG verfügen,

c) Personen, die über einen Aufenthaltstitel „Blaue
Karte EU“ nach § 50a Abs. 1 NAG oder über einen Auf-
enthaltstitel „Daueraufenthalt – EG“ eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union und zusätzlich
über eine „Niederlassungsbewilligung“ nach § 49 Abs. 2
NAG oder eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 49
Abs. 3 NAG verfügen,

d) Personen, die als Familienangehörige von Perso-
nen mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ über
eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 46 Abs. 3 NAG
verfügen, oder Personen, die als Familienangehörige von
Personen mit einem Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt
– EG“ über eine „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ nach § 46
Abs. 1 Z. 2 lit. a NAG verfügen, 

e) Personen, die als Familienangehörige von Perso-
nen mit einem Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“ eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union über
einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“
nach § 50a Abs. 2 NAG verfügen, oder Personen, die als
Familienangehörige von Personen mit einem Aufent-
haltstitel „Daueraufenthalt – EG“ eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union über eine „Nieder-

lassungsbewilligung“ nach § 50 Abs. 1 NAG in Verbin-
dung mit § 49 Abs. 2 NAG verfügen.“

3. Im Abs. 3 des § 14 wird der zweite Satz aufgehoben.
4. Im § 16 werden folgende Bestimmungen als Abs. 11

und 12 angefügt:
„(11) Der Gemeinderat hat ein Mitglied des Dienst-

beschreibungsausschusses abzuberufen, wenn es
a) aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die

mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben dauernd
nicht mehr erfüllen kann oder

b) die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten
grob verletzt oder dauernd vernachlässigt hat.

(12) Der Gemeinderat hat das Recht, sich über alle
Angelegenheiten des Aufgabenbereiches des Dienstbe-
schreibungsausschusses zu unterrichten.“

5. Im Abs. 2 des § 21 wird der dritte Satz aufgehoben.
6. Im Abs. 4 des § 22a wird in der lit. c nach der Wort-

folge „eines behinderten Kindes“ die Wortfolge „oder
eines pflegebedürftigen Angehörigen“ eingefügt.

7. Die Überschrift des § 24 hat zu lauten:
„Dienstweg“

8. Im Abs. 1 des § 30a und im Abs. 2 des § 107 wird
die Wortfolge „45. Lebensjahr“ in der jeweiligen gram-
matikalischen Form durch die Wortfolge „43. Lebens-
jahr“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form er-
setzt.

9. Der Abs. 2 des § 30b hat zu lauten: 
„(2) Anlässlich jeder Verfügung einer Änderung des

Beschäftigungsausmaßes ist das im Sinn des Abs. 1 aus-
gedrückte Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalender-
jahr entsprechend dem über das gesamte Kalenderjahr
gemessenen durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß
neu zu berechnen. Nicht verfallene Ansprüche auf Er-
holungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren
bleiben davon unberührt.“

10. Im § 30e haben der zweite und dritte Satz zu
lauten: 

„Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus
dienstlichen Gründen, aufgrund einer Dienstverhinde-
rung durch Krankheit oder Unfall oder aufgrund eines
Beschäftigungsverbotes nach dem Tiroler Mutter-
schutzgesetz 2005 bzw. dem Mutterschutzgesetz 1979
nicht möglich, so verfällt der Anspruch auf Erholungs-
urlaub erst mit dem Ablauf des diesem Zeitpunkt fol-
genden Kalenderjahres. Hat der Beamte einen Karenz-
urlaub nach dem Tiroler Mutterschutzgesetz 2005 bzw.
dem Mutterschutzgesetz 1979 oder dem Tiroler Eltern-

117. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz
1970 geändert wird
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Karenzurlaubsgesetz 2005 in Anspruch genommen, so
wird der Verfallstermin um den gesamten Zeitraum die-
ses Karenzurlaubes hinausgeschoben.“

11. Die Überschrift und der Abs. 1 des § 32c haben
zu lauten: 
„Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes

oder eines pflegebedürftigen Angehörigen

(1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen ein Urlaub
unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub),
wenn er sich der Pflege

a) eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behin-
derten Kindes widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe
im Sinn des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsge-
setzes 1967 gewährt wird, und seine Arbeitskraft aus die-
sem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), längs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des
Kindes, oder 

b) eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflege-
geld zumindest der Stufe 3 nach den pflegegeldrecht-
lichen Vorschriften des Bundes unter gänzlicher Bean-
spruchung seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung
widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach lit. a besteht weiter,
wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen
Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf-
hält.“ 

12. Im Abs. 5 des § 32c wird die Wortfolge „des
Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten Kindes“
durch die Wortfolge „eines Karenzurlaubes nach Abs. 1“
ersetzt.

13. Nach § 32c wird folgende Bestimmung als § 32d
angefügt:

„§ 32d
Frühkarenzurlaub für Väter

(1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen für den Zeit-
raum von der Geburt seines Kindes bis längstens zum
Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter nach § 4
Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutterschutzgesetzes 2005,
gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften oder
gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) im
Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, wenn er
mit dem Kind und der Mutter im gemeinsamen Haus-
halt lebt und keine wichtigen dienstlichen Interessen
entgegenstehen. Wenn keine der genannten Bestim-
mungen auf die Mutter anzuwenden ist, gelten die im
§ 4 Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutterschutzgesetzes 2005
festgelegten Fristen sinngemäß.

(2) Der Beamte hat den Beginn und die Dauer des
Karenzurlaubes spätestens zwei Monate vor dem vo-

raussichtlichen Geburtstermin bekannt zu geben und in
der Folge die anspruchsbegründenden sowie die an-
spruchsbeendenden Umstände darzulegen.

(3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der ge-
meinsame Haushalt mit dem Kind und der Mutter auf-
gehoben wird.

(4) Die Zeit des Karenzurlaubes ist in dienst-, besol-
dungs- und pensionsrechtlicher Hinsicht wie ein Ka-
renzurlaub nach dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsge-
setz 2005 zu behandeln.“

14. Der Abs. 5 des § 66 wird durch folgende neue
Abs. 5 und 6 ersetzt:

„(5) Die Mitgliedschaft endet mit der Abberufung,
mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit der rechts-
kräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe und mit
dem Ausscheiden aus dem Dienststand.

(6) Der Gemeinderat hat ein Mitglied der Diszipli-
narkommission oder der Disziplinaroberkommission
abzuberufen, wenn es 

a) aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die
mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben dauernd
nicht mehr erfüllen kann oder

b) die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten
grob verletzt oder dauernd vernachlässigt hat.“

15. Die bisherigen Abs. 6 und 7 des § 66 erhalten die
Absatzbezeichnungen „(7)“ und „(8)“.

16. Im § 66 wird folgende Bestimmung als Abs. 9
angefügt:

„(9) Der Gemeinderat hat das Recht, sich über alle
Angelegenheiten des Aufgabenbereiches der Diszipli-
narkommission und der Disziplinaroberkommission zu
unterrichten.“

17. Im Abs. 2 des § 69 wird das Zitat „§ 66 Abs. 1
zweiter Satz und 2 bis 7“ durch das Zitat „§ 66 Abs. 1
zweiter Satz und 2 bis 9“ ersetzt.

18. Die §§ 102 und 103 haben zu lauten:

„§ 102
Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Soweit in diesem Gesetz für die Bezeichnung von Per-
sonen die männliche Form verwendet wird, ist für den
Fall, dass es sich um eine Frau handelt, die entsprechende
weibliche Form zu verwenden.

§ 103
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Landesgesetze auf
die jeweils geltende Fassung.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Bundesgesetze auf
die im Folgenden jeweils angeführte Fassung:
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1. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 –
AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 111/2010,

2. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 7/2011,

3. Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 3/2009,

4. Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

5. Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009,

6. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983, in
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 135/2009,

7. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 76/2011,

8. Gebührenanspruchsgesetz – GebAG, BGBl. Nr.
136/1975, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 111/2010,

9. Gehaltsgesetz 1956 – GehG, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

10. Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

11. Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 73/2011,

12. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

13. Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 58/2010,

14. Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG,
BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 38/2011,

15. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

16. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 113/2006,

17. Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 66/2011, 

18. Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 67/2011,

19. Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 13/2011 und die
Kundmachung BGBl. I Nr. 45/2011.“

19. Im § 104 werden am Ende der Z. 4 der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und folgende Bestimmung als
Z. 5 angefügt:

„5. Richtlinie 2009/50/EG des Rates über die Bedin-
gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Dritt-
staatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizier-
ten Beschäftigung, ABl. 2009 Nr. L 155, S. 17.“

Artikel II

§ 30e dritter Satz des Innsbrucker Gemeindebeam-
tengesetzes 1970 in der Fassung des Art. I Z. 10 ist
auch auf Karenzurlaube nach dem Tiroler Mutter-
schutzgesetz 2005 bzw. dem Mutterschutzgesetz 1979
oder dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 an-
zuwenden, die vor dem 1. Jänner 2012 angetreten wor-
den sind und frühestens mit dem Ablauf des 1. Jänner
2012 enden. 

Artikel III

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz, LGBl.
Nr. 35/2003, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.
Nr. 30/2011, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 2 des § 1 wird in der lit. a das Zitat „Schau-
spielergesetz“ durch das Zitat „Theaterarbeitsgesetz“
ersetzt.

2. Im Abs. 2 des § 1 wird die lit. j aufgehoben. Die
bisherige lit. k erhält die Buchstabenbezeichnung „j“.

3. Im Abs. 1 des § 4 hat die lit. a zu lauten:
„a) bei Verwendungen nach § 14 Abs. 1 österreichi-

sche Staatsbürger oder bei sonstigen Verwendungen
österreichische Staatsbürger oder Staatsangehörige
eines Landes, dessen Angehörigen Österreich aufgrund
eines Rechtsaktes oder Staatsvertrages im Rahmen der
europäischen Integration dieselben Rechte für den Be-
rufszugang zu gewähren hat wie österreichischen Staats-
bürgern, sind,“

4. § 6a hat zu lauten:
„§ 6a

Eingetragene Partnerschaften

Folgende Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf
eingetragene Partner von Vertragsbediensteten nach
dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz sinngemäß an-
zuwenden: § 14 Abs. 2, § 78, § 95 Abs. 3 mit Ausnahme
der lit. b Z. 2 und § 95 Abs. 4 und 13.“

5. Der Abs. 3 des § 37 wird aufgehoben.
6. Der Abs. 3 des § 39 wird aufgehoben.
7. Die Abs. 1 und 2 des § 40 haben zu lauten:
„(1) Für die Vorrückung ist der Vorrückungsstichtag

(§ 41) maßgebend. Soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist, beträgt der für die Vorrückung in die
zweite in jeder Entlohnungsgruppe in Betracht kom-
mende Entlohnungsstufe erforderliche Zeitraum fünf
Jahre, ansonsten zwei Jahre.

(2) Die Vorrückung findet an dem auf die Vollendung
des zwei- oder fünfjährigen Zeitraumes folgenden
1. Jänner oder 1. Juli statt (Vorrückungstermin). Die
zwei- oder fünfjährige Frist gilt auch dann als am Vor-
rückungstermin vollstreckt, wenn sie vor dem Ablauf
des dem Vorrückungstermin folgenden 31. März bzw.
30. September endet.“

8. Der bisherige Abs. 1 des § 41 wird durch folgende
neue Abs. 1 und 1a ersetzt:

„(1) Der Vorrückungsstichtag ist in der Weise zu er-
mitteln, dass Zeiten nach dem 30. Juni des Jahres, in dem
nach der Aufnahme in die erste Schulstufe neun Schul-

jahre absolviert worden sind oder worden wären, unter
Beachtung der einschränkenden Bestimmungen der
Abs. 10 bis 14 dem Tag der Anstellung im folgenden
Ausmaß vorangesetzt werden:

a) die im Abs. 2 angeführten Zeiten zur Gänze,
b) sonstige Zeiten, die
1. die Erfordernisse des Abs. 9 erfüllen, zur Gänze,
2. die Erfordernisse des Abs. 9 nicht erfüllen, 
aa) bis zu drei Jahren zur Gänze und
bb) bis zu weiteren drei Jahren zur Hälfte.
(1a) Das Ausmaß der nach Abs. 1 lit. b Z. 2 sublit. aa

und Abs. 2 lit. f voranzusetzenden Zeiten und der nach
Abs. 2 lit. d Z. 4 voranzusetzenden Lehrzeiten darf ins-
gesamt drei Jahre nicht übersteigen. Wurde jedoch

a) eine Ausbildung nach Abs. 2 lit. f abgeschlossen,
die aufgrund der jeweiligen schulrechtlichen Vorschrif-
ten mehr als zwölf Schulstufen erforderte, so verlängert
sich dieser Zeitraum um ein Jahr für jede über die
zwölfte hinausgehende Schulstufe,

b) eine Lehre nach Abs. 2 lit. d Z. 4 abgeschlossen,
die aufgrund der jeweiligen Vorschriften eine Lehrzeit
von mehr als 36 Monaten erforderte, so verlängert sich
dieser Zeitraum um einen Monat für jeden über den
36. Monat hinausgehenden Monat der Lehrzeit.“

9. Im Abs. 1 des § 55 und im § 95a wird die Wortfolge
„45. Lebensjahr“ in der jeweiligen grammatikalischen
Form durch die Wortfolge „43. Lebensjahr“ in der je-
weils grammatikalisch richtigen Form ersetzt.

10. Der Abs. 5 des § 55 hat zu lauten:
„(5) Anlässlich jeder Verfügung einer Änderung des

Beschäftigungsausmaßes ist das im Sinn des Abs. 1 aus-
gedrückte Urlaubsausmaß für das jeweilige Kalender-
jahr entsprechend dem über das gesamte Kalenderjahr
gemessenen durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß
neu zu berechnen. Nicht verfallene Ansprüche auf Er-
holungsurlaub aus vorangegangenen Kalenderjahren
bleiben davon unberührt.“

11. Im § 60 haben der zweite und dritte Satz zu lauten:
„Ist der Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt aus

dienstlichen Gründen, aufgrund einer Dienstverhinde-
rung durch Krankheit oder Unfall oder aufgrund eines
Beschäftigungsverbotes nach dem Tiroler Mutter-
schutzgesetz 2005 bzw. dem Mutterschutzgesetz 1979
nicht möglich, so verfällt der Anspruch auf Erholungs-
urlaub erst mit dem Ablauf des diesem Zeitpunkt fol-
genden Kalenderjahres. Hat der Vertragsbedienstete
einen Karenzurlaub nach dem Tiroler Mutterschutz-
gesetz 2005 bzw. dem Mutterschutzgesetz 1979 oder
dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 in An-

118. Gesetz vom 5. Oktober 2011, mit dem das Innsbrucker Vertragsbediensteten-
gesetz geändert wird (11. I-VBG-Novelle)
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spruch genommen, so wird der Verfallstermin um den
gesamten Zeitraum dieses Karenzurlaubes hinausge-
schoben.“

12. Die Überschrift und der Abs. 1 des § 67 haben zu
lauten:

„§ 67
Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes

oder eines pflegebedürftigen Angehörigen

(1) Dem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Ka-
renzurlaub), wenn er sich der Pflege

a) eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behin-
derten Kindes widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe
im Sinn des § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichs-
gesetzes 1967 gewährt wird, und seine Arbeitskraft aus
diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2),
längstens jedoch bis zur Vollendung des 40. Lebensjah-
res des Kindes, oder

b) einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch
auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach den pflege-
geldrechtlichen Vorschriften des Bundes unter gänz-
licher Beanspruchung seiner Arbeitskraft in häuslicher
Umgebung widmet.

Der gemeinsame Haushalt nach lit. a besteht weiter,
wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heil-
behandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält.“

13. Nach § 67 wird folgende Bestimmung als § 67a
eingefügt:

„§ 67a
Frühkarenzurlaub für Väter

(1) Dem Vertragsbediensteten ist auf sein Ansuchen
für den Zeitraum von der Geburt seines Kindes bis längs-
tens zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter
nach § 4 Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutterschutzgesetzes
2005, gleichartiger österreichischer Rechtsvorschriften
oder gleichartiger Rechtsvorschriften der Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ein Urlaub unter Entfall der Bezüge (Ka-
renzurlaub) im Ausmaß von bis zu vier Wochen zu
gewähren, wenn er mit dem Kind und der Mutter im
gemeinsamen Haushalt lebt und keine wichtigen dienst-
lichen Interessen entgegenstehen. Wenn keine der ge-
nannten Bestimmungen auf die Mutter anzuwenden ist,
gelten die im § 4 Abs. 1 und 2 des Tiroler Mutter-
schutzgesetzes 2005 festgelegten Fristen sinngemäß.

(2) Der Vertragsbedienstete hat den Beginn und die
Dauer des Karenzurlaubes spätestens zwei Monate vor
dem voraussichtlichen Geburtstermin bekannt zu geben
und in der Folge die anspruchsbegründenden sowie die
anspruchsbeendenden Umstände darzulegen.

(3) Der Karenzurlaub endet vorzeitig, wenn der ge-
meinsame Haushalt mit dem Kind und der Mutter auf-
gehoben wird.

(4) Die Zeit des Karenzurlaubes ist in dienst- und be-
soldungsrechtlicher Hinsicht wie ein Karenzurlaub nach
dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 zu be-
handeln.“

14. Der Abs. 1 des § 68 hat zu lauten:
„(1) Hat das Dienstverhältnis ununterbrochen ein

Jahr gedauert, so kann zwischen dem Vertragsbediens-
teten und dem Dienstgeber ein Bildungskarenzurlaub
unter Entfall der Bezüge für die Dauer von mindestens
drei Monaten bis zu einem Jahr vereinbart werden. Da-
bei sind die Interessen des Vertragsbediensteten und die
dienstlichen Interessen zu berücksichtigen. Auf Verlan-
gen des Vertragsbediensteten ist das zuständige Organ
der Personalvertretung oder, wenn es sich um einen Be-
trieb handelt, in dem ein für den Vertragsbediensteten
zuständiger Betriebsrat eingerichtet ist, dieser den Ver-
handlungen beizuziehen. Ein neuerlicher Bildungska-
renzurlaub kann erst vier Jahre nach der Rückkehr aus
dem Bildungskarenzurlaub vereinbart werden.“

15. Im § 77 wird die bisherige lit. c durch folgende
neue lit. c und d ersetzt:

„c) für Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezuges hat
der Vertragsbedienstete oder der ehemalige Vertragsbe-
dienstete, soweit dieser bei Beginn des Kinderbetreu-
ungsgeldbezuges abgesehen vom Geschlecht die An-
spruchsvoraussetzungen für Wochengeld nach § 162 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (fiktiv) er-
füllt hat, Anspruch auf eine Beitragsleistung in Höhe
von 1,53 v.H. des Kinderbetreuungsgeldes nach den
§§ 3 Abs. 1, 5a Abs. 1, 5b Abs. 1, 5c Abs. 1 und 24a Abs. 1
des Kinderbetreuungsgeldgesetzes,

d) die §§ 1, 2, 6 Abs. 5, 7 Abs. 5, 6 und 6a, 9 Abs. 1
und 10 BMSVG gelten nicht.“

16. § 78 hat zu lauten:
„§ 78

Sterbegeld

Endet das Dienstverhältnis durch den Tod des Ver-
tragsbediensteten, so gebührt dem überlebenden Ehe-
gatten bzw. den Vollwaisen, für deren Unterhalt der Ver-
tragsbedienstete im Zeitpunkt seines Todes zu sorgen
hatte, ein Restbetrag auf das Monatsentgelt, die Kin-
derzulage und eine allfällige Sonderzahlung des Ver-
storbenen als Sterbegeld.“

17. Im § 93 wird der zweite Satz aufgehoben.
18. § 94 hat zu lauten:

„§ 94
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Landesgesetze auf
die jeweils geltende Fassung.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Bundesgesetze auf
die im Folgenden jeweils angeführte Fassung:
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1. Allgemeines Hochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr.
177/1966, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. Nr.
508/1995,

2. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 52/2011,

3. Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 12/2009,

4. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 683,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 56/2005,

5. Ärztegesetz 1984, BGBl. Nr. 373, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 95/1998,

6. Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 61/2010,

7. Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz,
BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 51/2011,

8. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 7/2011,

9. Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 40/2010,

10. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
sorgegesetz (BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 77/2011,

11. Bundesgesetz über die Abgeltung von wissen-
schaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Univer-
sitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 120/2002,

12. Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 3/2009,

13. Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

14. Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und
Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Ein-
zelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr.
38/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 35/1998,

15. Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009,

16. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG, BGBl. I
Nr. 135/2009,

17. Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 77/2011,

18. Entwicklungshelfergesetz, BGBl. Nr. 574/1983,
in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 135/2009,

19. Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBl.
Nr. 340/1993, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl.
I Nr. 2/2008,

20. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr.
376, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
76/2011,

21. Forschungsorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 341/1981,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 74/2004,

22. Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr. 538/1923, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 58/2010,

23. Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

24. Heeresgebührengesetz 2001, BGBl. I Nr. 31, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

25. Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

26. Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 73/2011,

27. Kinderbetreuungsgeldgesetz, BGBl. I Nr. 103/2001,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 116/2009
und die Kundmachung BGBl. I Nr. 11/2011,

28. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

29. Mietrechtsgesetz – MRG, BGBl. Nr. 520/1981,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 30/2010,

30. Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 58/2010,

31. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 4/2010,

32. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 113/2006,

33. Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 29/2008,

34. Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 67/2011,

35. Theaterarbeitsgesetz, BGBl. I Nr. 100/2010,
36. Universitäts-Studiengesetz, BGBl. I Nr. 48/1997,

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 2/2008,
37. Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120, zuletzt

geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 13/2011 und die
Kundmachung BGBl. I Nr. 45/2011,

38. Unterrichtspraktikumsgesetz, BGBl. Nr. 145/1988,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 135/2009,

39. Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

40. Wehrgesetz 1990, BGBl. Nr. 305, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 122/2001,

41. Wehrgesetz 2001, BGBl. I Nr. 146, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

42. Zivildienstgesetz 1986, BGBl. Nr. 679, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010,

43. Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 111/2010.“

18a. Im Abs. 1 des § 95 wird das Zitat „nach den Abs. 3
bis 12 und 14“ durch das Zitat „nach den Abs. 3 bis 12
und 15“ ersetzt.

19. Im § 95 wird folgende Bestimmung als Abs. 13
eingefügt:

„(13) Endet das Dienstverhältnis durch den Tod des
Vertragsbediensteten, so gebührt anstelle der Abferti-
gung ein Sterbekostenbeitrag. Dieser beträgt die Hälfte
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der Abfertigung. Der Sterbekostenbeitrag gebührt den
gesetzlichen Erben, zu deren Unterhalt der Erblasser
zum Zeitpunkt seines Todes gesetzlich verpflichtet war.
Sind solche gesetzliche Erben nicht vorhanden, so kann
der Sterbekostenbeitrag ganz oder zum Teil den Perso-
nen gewährt werden, die erwiesenermaßen die Begräb-
niskosten aus eigenen Mitteln bestritten oder den Ver-
storbenen während seiner letzten Krankheit vor seinem
Tod gepflegt haben.“

20. Die bisherigen Abs. 13 und 14 des § 95 erhalten
die Absatzbezeichnungen „(14)“ und „(15)“.

21. Im Abs. 5 des § 96 wird im zweiten Satz das 
Zitat „§ 89 Abs. 2“ durch das Zitat „§ 47 Abs. 1“ ersetzt.

22. Im § 98a werden am Ende der Z. 3 der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und folgende Bestimmung als
Z. 4 angefügt:

„4. Richtlinie 2009/50/EG des Rates über die Bedin-
gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Dritt-
staatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizier-
ten Beschäftigung, ABl. 2009 Nr. L 155, S. 17.“

Artikel II

§ 60 dritter Satz in der Fassung des Art. I Z. 11 ist
auch auf Karenzurlaube nach dem Tiroler Mutter-
schutzgesetz 2005 bzw. dem Mutterschutzgesetz 1979
oder dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 an-
zuwenden, die vor dem 1. Jänner 2012 angetreten wor-
den sind und frühestens mit dem Ablauf des 1. Jänner
2012 enden.

Artikel III

(1) Eine Neufestsetzung des Vorrückungsstichtages
und der daraus resultierenden entgeltrechtlichen Stel-
lung aufgrund der §§ 40 und 41 in der Fassung des
Art. I Z. 7 und 8 erfolgt nur auf Antrag.

(2) Auf Vertragsbedienstete, die keinen Antrag nach
Abs. 1 stellen, sind die für die Festsetzung des Vor-

rückungsstichtages maßgeblichen Bestimmungen des
Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetzes weiterhin in
der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung anzu-
wenden.

(3) Auf Personen, die am Tag der Kundmachung die-
ses Gesetzes in einem Dienstverhältnis zur Stadt Inns-
bruck stehen und für die noch kein Vorrückungsstich-
tag festgesetzt wurde, sind die Abs. 1 und 2 bei der erst-
maligen Festsetzung ihres Vorrückungsstichtages sinn-
gemäß anzuwenden.

(4) Für entgeltrechtliche Ansprüche, die sich aus
einer Neufestsetzung des Vorrückungsstichtages erge-
ben, ist der Zeitraum vom 18. Juni 2009 bis zum Tag der
Kundmachung dieses Gesetzes nicht auf die dreijährige
Verjährungsfrist nach § 50 anzurechnen.

(5) Bei der Berechnung der für die Gewährung einer
Jubiläumszuwendung maßgeblichen Dienstzeit sind bei
Vertragsbediensteten, die am Tag der Kundmachung die-
ses Gesetzes in einem Dienstverhältnis zur Stadt Inns-
bruck stehen, die für die Festsetzung des Vorrückungs-
stichtages maßgeblichen Bestimmungen des Inns-
brucker Vertragsbedienstetengesetzes weiterhin in der
am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung anzuwenden.

(6) Auf Vertragsbedienstete nach § 99 Abs. 11 ist im
Fall der Antragsstellung nach Abs. 1

a) § 41 Abs. 1 in der Fassung des Art. I Z. 8 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass bei der Anwendung der
lit. b Z. 2 sublit. bb die Obergrenze von drei Jahren ent-
fällt, und

b) § 41 Abs. 1a in der Fassung des Art. I Z. 8 anzu-
wenden.

Artikel IV

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft,
soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Art. I Z. 7 und 8 tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.
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